
 
 
 

 

Bitte geben Sie die  
leeren Geschenkkörbe  
der Gemeinde wieder an 
das Rathaus Eberhardzell, 
Burgstraße 2, zurück. 
 

Vielen Dank! 
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BBeevvööllkkeerruunnggsssscchhuuttzz  --  NNeeuuee    

BBBBKK--BBrroosscchhüürree  mmiitt  HHiinnwweeiisseenn    

zzuurr  EEiiggeennvvoorrssoorrggee  ddeerr  BBeevvööllkkeerruunngg    

iinn  KKrriisseenn  uunndd  KKaattaassttrroopphheenn  
 
Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Kata-
strophenhilfe (BBK) hat einen neuen Leitfaden mit 
Empfehlungen zur Eigenvorsorge der Bevölkerung in 
Krisen und Katastrophen vorgestellt.  
Dieser zeigt eine Schritt für Schritt Anleitung auf, wie 
sich die einzelnen Haushalte gezielt auf verschiedene 
Gefahrensituationen vorbereiten können. 
 
Die Broschüre ist auf der Homepage der Gemeinde 
Eberhardzell digital abrufbar unter 
 

Notfallvorsorge: https://www.eberhardzell.de/leben-
wohnen/notfallvorsorge 
 

und Aktuelles: https://www.eberhardzell.de/rathaus-
buerger/aktuelles/aktuelles-aus-dem-rathaus 
 
Ferner haben wir einige Papierfertigungen im Bürger-
büro für Interessierte hinterlegt. 
 
Weitere Informationen finden sie unter:  
https://www.bbk.bund.de/DE/Warnung-
Vorsorge/warnung-vorsorge_node.html 
 
 
 

 

    
 

 
 
 
 

ÜÜbbuunnggssaannmmeelldduunngg  ddeerr  BBuunnddeesswweehhrr  
 
Die Bundeswehr beabsichtigt die Durchführung einer 
Truppenübung mit bis zu 60 Soldaten und 15 Radfahr-
zeugen im Zeitraum 01.03.2026 bis einschließlich 
04.03.2026. Der Übungsraum befindet sich u. a. auch 
im Landkreis Biberach. 
 
 

 

 

 
 

AAKKTTUUEELLLLEESS  aauuss  ddeemm  RRaatthhaauuss  
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Wahlbekanntmachung 
 
 
1.  Am 8. März 2026 findet die Wahl zum 18. Land-

tag von Baden-Württemberg statt. 
 Die Wahl dauert von 8:00 bis 18:00 Uhr. 
 
2. Die Gemeinde ist in folgende 5 Wahlbezirke 

eingeteilt:  
 

Wahl-
bezirk 

Abgrenzung  
des  
Wahlbezirks 

Lage des Wahlraums 
(Straße, Hausnummer, 
PLZ, Ort, Zimmer-Nr.) 

001 Eberhardzell Fischbacher Str. 7, 
88436 Eberhardzell,  
Landhaus, Saal,  
rollstuhlgerecht 

002 Mühlhausen Hummertsrieder Str. 10, 
88436 Eberhardzell- 
Mühlhausen,  
Turn- und Festhalle, 
Halle, rollstuhlgerecht 

003 Füramoos Bei der Kirche 3, 88436  
Eberhardzell-Füramoos,  
Gebhard-Müller-Haus,  
Saal, rollstuhlgerecht 

004 Oberessendorf Hülbengasse 2,  
88436 Eberhardzell- 
Oberessendorf,  
Dorfgemeinschaftshaus,  
Bürgersaal,  
rollstuhlgerecht  

005 Eberhardzell- 
Ost 

Schulstr. 8, 88436 Eber- 
hardzell, Grundschule,  
Aula, nicht barrierefrei 

 
 In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlbe-

rechtigten in der Zeit vom 05.02.2026 bis 
15.02.2026 übersandt worden sind, sind der 
Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in 
dem der Wahlberechtigte zu wählen hat.  

 Die Briefwahlvorstände treten zur Zulassung der 
Briefwähler um 16:00 Uhr und ab 18:00 Uhr zur 
Ermittlung des Briefwahlergebnisses in Eberhard-
zell, Zehntscheuer, Burgstr. 4, Saal, EG und Se-
minarraum 3, OG, zusammen. 

 
3. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahl-

raum des Wahlbezirks wählen, in dessen Wähler-
verzeichnis er eingetragen ist.  

 Die Wähler haben die Wahlbenachrichtigung 
und zur Identitätsfeststellung ihren Personal-
ausweis oder Reisepass zur Wahl mitzubringen. 

 Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl ab-
gegeben werden. 

 
 
 
 Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder 

Wähler erhält bei Betreten des Wahlraumes einen 
Stimmzettel ausgehändigt. 

 Jeder Wähler hat eine Erststimme und eine 
Zweitstimme. 

 Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufen-
der Nummer 
a) für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem 

Druck die Namen der Bewerber und gegebe-
nenfalls Ersatzbewerber der zugelassenen 
Kreiswahlvorschläge unter Angabe der Partei, 
sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, 
auch dieser, bei Kreiswahlvorschlägen von 
Einzelbewerbern außerdem die Angabe Ein-
zelbewerber und rechts von dem Namen jedes 
Bewerbers einen Kreis für die Kennzeichnung, 

b) für die Wahl nach Landeslisten in blauem 
Druck die Bezeichnung der Parteien, sofern 
sie eine Kurzbezeichnung verwenden, auch 
diese, und jeweils die Namen der ersten fünf 
Listenbewerber der zugelassenen Landeslis-
ten und links von der Parteibezeichnung einen 
Kreis für die Kennzeichnung. 

  
 Der Wähler gibt 
 seine Erststimme in der Weise ab, 

 dass er auf dem linken Teil des Stimmzettels 
(Schwarzdruck) durch ein in einen Kreis ge-
setztes Kreuz oder auf andere Weise eindeu-
tig kenntlich macht, welchem Bewerber sie 
gelten soll, 

 und seine Zweitstimme in der Weise, 
 dass er auf dem rechten Teil des Stimmzettels 

(Blaudruck) durch ein in einen Kreis gesetztes 
Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kennt-
lich macht, welcher Landesliste sie gelten soll. 

 
 Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahl-

kabine des Wahlraumes oder in einem besonde-
ren Nebenraum gekennzeichnet und in der Weise 
gefaltet werden, dass seine Stimmabgabe nicht 
erkennbar ist. In der Wahlkabine oder dem be-
sonderen Nebenraum darf nicht fotografiert oder 
gefilmt werden. 

 
4. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die 

Wahlhandlung erfolgende Ermittlung und Fest-
stellung des Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind 
öffentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit das ohne 
Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist. 

 
5. Wähler, die einen Wahlschein haben, können an 

der Wahl im Wahlkreis, in dem der Wahlschein 
ausgestellt ist, 
a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen 

Wahlbezirk dieses Wahlkreises oder 
b) durch Briefwahl 
teilnehmen. 

 

 
 

ÖÖffffeennttlliicchhee  BBeekkaannnnttmmaacchhuunnggeenn  
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 Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von 

der Gemeindebehörde einen Wahlschein, einen 
amtlichen Stimmzettel, einen amtlichen Stimmzet-
telumschlag sowie einen amtlichen Wahlbriefum-
schlag beschaffen und seinen Wahlbrief mit dem 
Stimmzettel (im verschlossenen Stimmzettelum-
schlag) und dem unterschriebenen Wahlschein so 
rechtzeitig der auf dem Wahlbriefumschlag ange-
gebenen Stelle zuleiten, dass er dort spätestens 
am Wahltag bis 18.00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief 
kann auch bei der angegebenen Stelle abgege-
ben werden. 

 

6. Ungültig sind Stimmabgaben, wenn der Stimm-
zettel eine Änderung, einen Vorbehalt oder einen 
beleidigenden oder auf die Person des Wählers 
hinweisenden Zusatz enthält oder wenn sich bei 
der Briefwahl in dem Stimmzettelumschlag sonst 
eine derartige Äußerung befindet oder der 
Stimmzettelumschlag gekennzeichnet ist (§ 42 
Absatz 1 Satz 1 Nummern 6 und 7 des Land-
tagswahlgesetzes). 

 

7. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur 
einmal und nur persönlich ausüben. Eine Aus-
übung des Wahlrechts durch einen Vertreter an-
stelle des Wahlberechtigten ist unzulässig (§ 8 
Absatz 3 Satz 2 des Landtagswahlgesetzes). 

 Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig 
oder wegen einer Behinderung an der Abgabe 
seiner Stimme gehindert ist, kann sich hierzu der 
Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfe-
leistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe 
einer vom Wahlberechtigten selbst getroffenen 
und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. 
Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter miss-
bräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbstbe-
stimmte Willensbildung oder Entscheidung des 
Wahlberechtigten ersetzt oder verändert oder 
wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson be-
steht (§ 8 Absatz 4 Satz 2 des Landtagswahlge-
setzes). 

 Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges 
Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Ergeb-
nis verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf 
Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Unbefugt 
wählt auch, wer im Rahmen zulässiger Assistenz 
entgegen der Wahlentscheidung des Wahlbe-
rechtigten oder ohne eine geäußerte Wahlent-
scheidung des Wahlberechtigten eine Stimme 
abgibt. Der Versuch ist strafbar (§ 107a Absätze 1 
und 3 des Strafgesetzbuches). 

 

Ort, Datum 
Eberhardzell, 17.02.2026 

 

Die Gemeindebehörde 
 
gez.  
Guntram Grabherr 
Bürgermeister 
 

 

 
 
 

SSiittzzuunngg  ddeess  GGeemmeeiinnddeerraatteess    
 
am Montag, 23.02.2026, 19:00 Uhr im Sitzungssaal, 
1. OG, Zimmer 19 des Rathauses Eberhardzell  
 

Die öffentlichen Sitzungsunterlagen können im Ratsin-
formationssystem auf der Homepage der Gemeinde 
unter www.eberhardzell.de eingesehen werden. 
 

TAGESORDNUNG 
 

1. Bürgerfragen und Anliegen 
 

2. Bekanntgabe der nichtöffentlich gefassten Be-
schlüsse der letzten Gemeinderatssitzung 

 

3. Bekanntgaben 
 

4. Baugesuche 
 

4.1. Bauvorhaben: Umbau bestehendes Wohnhaus 
mit Rückbau des bestehenden Satteldaches und 
Neubau eines Pultdaches mit Ausbau des Dach-
geschosses zur Wohnnutzung 

 Baugrundstück: Flst. 36/2, Dietenwengen, Orts-
straße 49, Gemarkung Eberhardzell 

 

4.2. Bauvorhaben: Neubau eines Fluchttreppenturmes 
mit direkter Verbindung an das bestehende  
Gebäude. Einbau von Fluchttüren zum Flucht-
treppenhaus, Einbau von Fluchttüren im Inneren 

 Baugrundstück: Flst. 95/3, Schulstraße 8, Gemar-
kung Eberhardzell 

 

4.3. Bauvorhaben: Neubau eines naturnahen 
Schwimmteiches am Haus ohne Chemikalien mit 
pflanzlicher Biotop-Wasserreinigungszone 

 Baugrundstück: Flst. 646/1, Guntarz 3, Gemar-
kung Eberhardzell 

 

4.4. Bauvorhaben: Abbruch Wohnhaus und Garagen, 
Neubau eines Wohngebäudes mit Stellplätzen für 
Mitarbeiter 

 Baugrundstück: Flst. 826/6, Kappel 11,  
 Gemarkung Eberhardzell 
 

4.5. Bauvorhaben: Neubau eines Bullenmaststalles 
mit Dunglege, Fahrsilo und Jauchegrube 

 Baugrundstück: Flst. 847/1 und Flst. 850,  
Geigers 1, Gemarkung Oberessendorf 

 

4.6. Bauvorhaben: Errichtung einer Überdachung für 
Strohballen 

 Baugrundstück: Flst. 850, Geigers 1, Gemarkung 
Oberessendorf 

 

4.7. Bauvorhaben: Änderungsantrag zum Anbau eines 
Milchviehlaufstalles mit geschlossener Güllegrube 

 Baugrundstück: Flst. 85/1, Krätis 1, Gemarkung 
Oberessendorf 

 

 
 

AAKKTTUUEELLLLEESS  aauuss  ddeemm  RRaatthhaauuss  

http://www.eberhardzell.de/
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5. Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversor-

gung der Gemeinde Eberhardzell 2026 / Ein-
bringung 

 

6. Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2026 / 
Einbringung 

 

7. Kooperationsvereinbarung mit den Nachbar-
gemeinden Hochdorf, Ingoldingen und Um-
mendorf zur Erfüllung des Rechtsanspruchs i. 
S. d. Ganztagesförderungsgesetzes (GaFöG) 
für den Bereich Ferienbetreuung 

 -Beschlussfassung 
 

8. Einziehung des Feldweges Flst. 229, Dieten-
wengen, Gemarkung Eberhardzell 

 - Beschlussfassung 
 

9. Wasserleitungssanierung Guntarz - Göritz 
 Vergabe der Ingenieurleistungen 
 - Beschlussfassung 
 

10. Brücken-Hauptprüfung 2025 
 - Information über die Ergebnisse 
 

11. Verschiedenes 
 
Die Einwohnerschaft ist zur öffentlichen Sitzung herz-
lich eingeladen. Einlass ist ab 18:45 Uhr.  
 

Im Anschluss findet eine nichtöffentliche Sitzung des 
Gemeinderates statt. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Guntram Grabherr 
Bürgermeister   
 
 
 

Restmüll – Papier – Wertstoffe 
Nächste Abholung 

 

Restmüll: Freitag, 20. Februar 2026 
Papier: Mittwoch, 25. Februar 2026 
Gelber Sack: Donnerstag, 26. Februar 2026 

 

Was tun, wenn, 
 

…die Restmülltonne nicht geleert wurde? 
RMG Rohstoffmanagement GmbH (Achstetten) 
Tel. 07392 955170 
 

…die Papiertonne nicht geleert wurde? 
RMG Rohstoffmanagement GmbH (Achstetten) 
Tel. 07392 955170 
 

…die Gelben Säcke nicht abgeholt wurden? 
Gebr. Braig GmbH & Co KG (Ehingen) 
Tel. 07391 7703-0 
 

…das Grüngut nicht abgeholt wurde? 
Abfallwirtschaftsamt Biberach 
Tel. 07351 52-6133 

 

MMiitt  ddeerr  VVeerrbbrreennnnuunngg  ddeess  PPoollddeewwiittzz  

eennddeettee  ddiiee  FFaassnneett  22002266  
 
Mit der Narrenmesse und dem 1. Bunten Abend be-
gann die Hochfasnet in Eberhardzell. Am Sonntag, 
08.02.2026 fand der Eberhardzeller Umzug statt. Re-
gen und Wind inklusive. Trotzdem war der Tag ein 
Fest für Groß und Klein. 
 
Am Mittwoch, 11.02.2026 feierten die Schüler der 
Gebhard-Müller-Schule den Schülerball und die Se-
nioren der Gemeinde beim „Ball für Junggebliebene“. 
 
Am Gompigen Donnerstag übernahm Präsident Michl 
I. die Amtsgeschäfte. 
 

 
 
Die anschließende Bachnabfahrt war super. Zahl-
reiche Boote waren auf der Umlach unterwegs und 
wieder wurde im Ort gefeiert. 
 
Mit der Verbrennung des Poldewitz am 17.02.2026 
kehrt der Alltag wieder in die Spur zurück. 
 
Danke an die Narrenzunft Zeller Schwarze Katz e.V. 
mit Zunftmeister Markus Scheffold und Präsident  
Michl I..  
Dank auch an alle, die zum Gelingen beigetragen ha-
ben, sodass unsere Eberhardzeller Fasnet unfallfrei 
und friedlich blieb. 
 
Danke an Alle, die mitgefeiert haben und danke an die 
gesamte Bürgerschaft, die unsere Fasnet wieder mit-
getragen hat. 
 
 
 
 

DDaannkkee  aauucchh  aann  ddeenn  BBrraauucchhttuummssvveerreeiinn    

HHuummmmeerrttssrriieeddeerr  FFaassnneett  ee..VV..    
 
Danke auch an den Brauchtumsverein Hummerts-
rieder Fasnet e.V. und seinen 1. Vorsitzenden Helmut 
Zell mit Team für einen wieder tollen Umzug. 
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Ab sofort | Vollzeit | unbefristet  
Die Gemeinde Eberhard-
zell betreibt ihre eigene 
Wasserversorgung, von 
der Wassergewinnung bis 
zum Verteilernetz. 

 
Ihre Aufgabenschwerpunkte: 
Betreuung der gesamten Wasserversorgung, be-
stehend aus 

• diversen Druckerhöhungsanlagen 

• den gemeindeeigenen Trinkwasservorkommen 
(Brunnen und Quelle) 

• dem gesamten Verteilnetz inklusive  
Hochbehälter 

• Überwachung mittels Fernwirktechnik 

• Teilnahme an der Rufbereitschaft nach  
Dienstplan 

 
Ihr Profil: 

• abgeschlossene Ausbildung im Handwerk mit 
der Bereitschaft zur Fortbildung zur Fachkraft 
für Wasserversorgung 

• Führerscheinklasse B, BE und T; C1E und CE 
wären von Vorteil 

• selbstständiges und eigenverantwortliches  
Arbeiten 

 
Sie erwartet: 

• ein zukunftssicherer, sehr vielseitiger und  
verantwortungsvoller Arbeitsplatz 

• gute Fortbildungsmöglichkeiten 

• eine Vergütung entsprechend der beruflichen 
Qualifikation und Erfahrung nach dem TVöD 

• 15 % Arbeitgeberzuschuss zur betrieblichen  
Altersvorsorge 

• Leistungsprämie nach dem TVöD 

• Möglichkeit zur Teilnahme am Jobrad-Angebot 
 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung 
bis spätestens 22.03.2026 an:  
Bürgermeisteramt Eberhardzell, 
Frau Lüben, Burgstr. 2, 88436 
Eberhardzell,  
E-Mail: personal@eberhardzell.de 

oder bevorzugt über unsere Homepage:  
https://eberhardzell.ris-portal.de/web/stellenportal  
Nähere Informationen erhalten Sie bei Herrn  
Fimpel, Leitung Bauamt unter Tel. 07355/ 9300-31. 
 

 

 

 
 

Jeder einzelne ist gefragt!  

Störst Du dich auch an den Unmengen von Einweg-
verpackungen, Kippen, Flaschen, Plastik, Zigaretten-
schachteln, und und und…. die an Spiel- und Wander-
plätzen, Waldrändern, Radwegen, Straßenböschun-
gen, Parkplätzen, Bächen, Parkbuchten, Gewässern, 
Grünanlagen usw. verteilt liegen? 
 
Dann mach mit bei der 8. Gemeinschaftsaktion am 

Samstag, 21.03.2026, 

die auch dieses Jahr wieder unter der Schirmherr-
schaft unseres Landrats Mario Glaser steht.  
Schnapp dir eine Warnweste, einen stabilen Müllsack, 
Eimer (für Flaschen), Handschuhe und ggf. einen 
Müllzwicker und sei dabei! 
Deine Gemeinde unterstützt diese tolle Aktion, indem 
sie eine Stelle für den gesammelten Müll zur Verfü-
gung stellt und das Sammelsurium entsorgt.  
 
Die Gemeinde Eberhardzell unterstützt diese tolle 
Aktion: Müllsäcke können bei Bedarf im Rathaus 
Eberhardzell, Bürgerbüro, Zimmer Nr. 4; während 
der üblichen Öffnungszeiten abgeholt werden. 
 
Für den gesammelten Müll stehen 2 Behältnisse 
(für Glas und Restmüll) hinter dem Bauhof in 
Eberhardzell bereit. 
 
Um die Aktion in Eigeninitiative an Kindergärten, Schu-
len oder in deinem Verein zu bewerben, steht ab sofort 
ein kostenloser Download des Logos auf unserer 
Homepage bereit. Das Bestellformular für das wetter-
feste Banner oder Austauschdatum findest du eben-
falls hier:  
https://www.muellsammelaktion.de/download-und-
bestellung  
 
Wenn ihr mit einer Veröffentlichung einverstanden 
seid, schickt ein Feedback oder Bilder von der „Beute“ 
an muellsammelaktion@gmx.de. Das Landratsamt 
Biberach möchte ein Kunstbild entstehen lassen und 
benötigt dazu Fotos (nur Müll, keine Personen). Also 
her damit, wir leiten das gerne weiter. 
 
Vernetz dich mit uns  
https://www.instagram.com/muellsammelaktion.de/ 
 
Danke für deinen guten und wichtigen Beitrag 
Christina & Anita 
 

Fachkraft für  
Wasserversorgungstechnik  

(m/w/d) 

mailto:personal@eberhardzell.de
https://eberhardzell.ris-portal.de/web/stellenportal
https://www.muellsammelaktion.de/download-und-bestellung
https://www.muellsammelaktion.de/download-und-bestellung
mailto:muellsammelaktion@gmx.de
https://www.instagram.com/muellsammelaktion.de/
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Zusatzbeiträge 

AAuusswwiirrkkuunnggeenn  ggeessttiieeggeenneerr    

KKrraannkkeennkkaasssseennbbeeiittrrääggee  aauuff  ddiiee  RReennttee  
Ab März 2026 werden Zusatzbeiträge berücksichtigt 

 
Karlsruhe, 16. Februar 2026 
Zum Januar haben viele Krankenkassen erneut ihren 
Zusatzbeitrag für Versicherte erhöht. Ab März fällt die 
überwiesene Rente der davon betroffenen Rentnerin-
nen und Rentner entsprechend geringer aus. Darauf 
weist die Deutsche Rentenversicherung Baden-
Württemberg (DRV BW) hin. 
Wie hoch der individuelle Zusatzbeitragssatz einer 
Krankenkasse für ihre Mitglieder ausfällt, legt die je-
weilige Krankenkasse selbst fest. Die Mitglieder haben 
durch ein Sonderkündigungsrecht die Möglichkeit, in 
eine günstigere Krankenkasse zu wechseln, wenn die 
bisherige Krankenkasse einen Zusatzbeitrag erstmalig 
erhebt oder erhöht. Der GKV-Spitzenverband aktuali-
siert regelmäßig eine Übersicht mit allen Krankenkas-
sen und ihren Zusatzbeiträgen. Die Übersicht kann 
über www.gkv-spitzenverband.de abgerufen werden. 
 

Rentenversicherung übernimmt Hälfte  
des Zusatzbeitrags  
Wie beim regulären Krankenkassenbeitrag übernimmt 
die DRV für Rentnerinnen und Rentner hinsichtlich des 
Zusatzbeitrags die Hälfte der Kosten. Diesen Anteil 
leitet sie direkt an die jeweilige Krankenkasse weiter. 
Hat eine Krankenkasse ihren Zusatzbeitrag also bei-
spielsweise um 0,4 Prozent (durchschnittliche Erhö-
hung des Zusatzbeitrages 2026) erhöht, erhalten Be-
troffene 0,2 Prozent weniger Rente. Bei einer Brutto-
rente in Höhe von 1.000 Euro ergibt das eine um zwei 
Euro niedrigere Auszahlung. 
 

Keine Auswirkungen für Januar und Februar 
Für die Rentenzahlung im Januar und Februar 2026 
wurden die zu zahlenden Krankenversicherungsbei-
träge weiter auf Grundlage des bisherigen Beitrags 
berechnet. Grund hierfür sind gesetzliche Vorgaben, 
die bei Rentnerinnen und Rentnern sowohl für Sen-
kungen als auch für Erhöhungen gelten. 
 

Information erfolgt über den  
Kontoauszug der Bank 
Über Änderungen der aus der Rente zu zahlenden 
Krankenversicherungsbeiträge werden Betroffene in 
der Regel über den Kontoauszug ihrer Bank informiert. 
 

Rentenbeziehende mit Zuschuss zur  
freiwilligen Krankenversicherung  
Erhalten Rentenbeziehende einen Zuschuss zu einer 
freiwilligen Krankenversicherung, führt die Erhöhung 
des Zusatzbeitragssatzes der Krankenkasse, ebenfalls 
um zwei Monate zeitversetzt, zu einer höheren Zu-
schusszahlung.  

 
 
Über eine Änderung der Zuschusshöhe informiert die 
DRV BW stets mit einem Bescheid. 
 
Informationen 
Weitere Informationen enthält die Broschüre „Broschü-
re Rentner und ihre Krankenversicherung“. Diese kann 
auf www.deutsche-rentenversicherung.de herunterge-
laden werden. 
 
 
 
 
 

KKiimm  PPffeeffffeerrkkoorrnn  wwiirrdd  SSüüddeennssccoouutt    

ffüürr  OObbeerrsscchhwwaabbeenn--AAllllggääuu  
 
Oberschwaben-Allgäu, 11.02.2026 – Über einen Ins-
tagram-Wettbewerb der Tourismus Marketing GmbH 
Baden-Württemberg (TMBW) und der Urlaubsmesse 
CMT ist Kim Pfefferkorn zur Südenscout für Ober-
schwaben-Allgäu gekürt worden. In diesem Jahr ent-
deckt sie mit der neuen Gästekarte AusZeit Card die 
Region und nimmt ihre Community auf Instagram mit 
auf ihre Reise. 
Kim Pfefferkorn von der DHBW Ravensburg hatte sich 
für einen der sechs Posten als Südenscout beworben 
und hat den Zuschlag per Instagram-Voting erhalten. 
Was macht ein Südenscout? Südenscouts sind Men-
schen aus Baden-Württemberg, die ihre Heimat lie-
ben, gerne Ausflüge machen und darüber auf Insta-
gram berichten. Als offizieller Südenscout zeigen sie 
ihrer Community, was ihre Region besonders macht – 
mit authentischen Eindrücken von Ausflügen, Events, 
kulinarischen Entdeckungen und besonderen Orten. 
 

Auch Sarah Rückgauer, stellvertretende Geschäftsfüh-
rerin der Oberschwaben Tourismus GmbH (OTG) 
unterstützt die Idee der Regionen-Botschafter aus-
drücklich: „Kim steht für eine enge Verbindung zur 
Region und einen bewussten Blick auf deren Vielfalt“.  
Mit der neuen digitalen Gästekarte AusZeit Card kann 
Kim nun die ganze Fülle Oberschwaben-Allgäus indi-
viduell entdecken.  
Follower ihres Instagram-Kanals @reise.baer und des 
Regionenkanals @oberschwabenallgaeu können sich 
auf Berichte und Insider-Tipps freuen.  
Kim Pfefferkorn kommt aus Weingarten, ihr Partnerun-
ternehmen in ihrem dualen Studium an der DHBW 
Ravensburg ist die Stadt Weingarten, Abteilung Kultur 
und Tourismus. Die Aktion Südenscout wird gemein-
sam mit der TMBW, der Urlaubsmesse CMT und 
sechs Urlaubsdestinationen in Baden-Württemberg 
durchgeführt. 
 

Mehr Infos zum Wettbewerb finden Sie unter 
www.oberschwaben-tourismus.de.  
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne telefo-
nisch oder per E-Mail an die Oberschwaben Touris-
mus GmbH, Tel. +49 (0)7583 92638-0 oder in-
fo@oberschwaben-tourismus.de.  
 

http://www.gkv-spitzenverband.de/
http://www.deutsche-rentenversicherung.de/
http://www.oberschwaben-tourismus.de/
mailto:info@oberschwaben-tourismus.de
mailto:info@oberschwaben-tourismus.de
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Zugang Rathaus Eberhardzell 
Burgstraße 2  
 

Bitte beachten Sie, dass der Zugang derzeit nur 
über den Aufzug möglich ist.  
Sollten Sie Hilfe benötigen, so können Sie diese 
vor Ort über die Klingel anfordern. Die Klingel-
taste befindet sich am Briefkasten an der rech-
ten Seite vor dem Aufzug. 
 

Die Mitarbeiter/innen vom Rathaus stehen Ihnen 
während der üblichen Öffnungszeiten zur Verfü-
gung: 
 Montag bis Freitag  08 - 12 Uhr 
 

Zusätzlich montags von 14 - 17 Uhr und 
 mittwochs von 14 - 18 Uhr  
 

Telefonisch erreichen Sie uns unter der zentralen 
Telefonnummer 07355/ 9300-0. 
Das Bürgerbüro ist unter der Telefonnummer 07355/ 
9300-15 erreichbar.  
Auf unserer Homepage www.eberhardzell.de erhal-
ten Sie weitere Informationen zu unseren Ämtern 
und den zuständigen Mitarbeitern. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Einladung zur Abteilungsversammlung 
der Freiwilligen Feuerwehr Eberhardzell 
- Abteilung Eberhardzell – 
am Freitag, den 20.02.2026 um 19:30 Uhr 
im Feuerwehrgerätehaus in Eberhardzell 
 
Folgende Tagesordnungspunkte sind vorgesehen: 

TOP 1: Begrüßung durch den  
 Abteilungskommandanten 
TOP 2: Bericht des Abteilungskommandanten 
TOP 3: Bericht des Schriftführers 
TOP 4: Bericht des Kassiers 
TOP 5: Bericht der Kassenprüfer 
TOP 6: Bericht des Leiters der Altersabteilung 
TOP 7: Entlastung der Vorstandschaft 
TOP 8: Verschiedenes 
TOP 9: Grußworte 
 
Die Vorstandschaft 
 

 

 
 
Probe am Montag, 23.02.2026 um 18:15 Uhr. 
 
 
 
 

 
 
 

 LLaannddrraattssaammtt  BBiibbeerraacchh    

 
Das Kreisjugendamt informiert:  

Ehrenamtliche Vormünder gesucht – Informa-
tionsveranstaltung im Landratsamt Biberach 
Das Jugendamt Biberach sucht ehrenamtliche Vor-
münder/ Pfleger für Minderjährige. Hierzu findet am 
Dienstag, 24. Februar 2025, 18 Uhr, eine Informa-
tionsveranstaltung im Landratsamt Biberach, Rollin-
straße 18, Biberach statt. Eine vorherige Anmeldung 
ist nicht erforderlich.  
Wer online an der Veranstaltung teilnehmen möchte, 
sollte sich per E-Mail bei Eva Rechsteiner, 
eva.rechsteiner@biberach.de, oder Peter Werner, 
peter.werner@biberach.de, melden. Die Interessierten 
erhalten die Zugangsdaten am Tag der Veranstaltung. 
Fragen vorab beantworten Eva Rechsteiner und Peter 
Werner unter den Telefonnummern 07351 52-6368 
und -6286. 
 

So funktioniert die Vormundschaft:  
Wenn Eltern aufgrund von Krankheit, Erziehungsunfä-
higkeit oder Tod die elterliche Sorge nicht wahrneh-
men können, bestellt das Familiengericht für den Min-
derjährigen, die Minderjährige einen Vormund oder 
Pfleger. Auch für Minderjährige aus dem Ausland, die 
ohne Elternteil nach Deutschland einreisen, wird ein 
Vormund bestimmt.  
Der Vormund/ Pfleger ist rechtlicher Interessenvertre-
ter des jungen Menschen und wird vom Familienge-
richt beaufsichtigt. Vormunde oder Pfleger halten Kon-
takt zwischen dem jungen Menschen, den Pflegeeltern 
beziehungsweise den Einrichtungen, Schulen, Ärztin-
nen und Ärzten, dem Jugendamt und anderen Behör-
den und Beteiligten. Sie vertreten den jungen Men-
schen im Asylverfahren, wirken bei der Hilfeplanung 
des Jugendamts mit, regeln schulische Angelegenhei-
ten, entwickeln eine berufliche Perspektive mit dem 
Jugendlichen und helfen bei persönlichen Problemen 
weiter. Eine Aufnahme des Mündels im eigenen 
Haushalt ist damit nicht verbunden. Besondere recht-
liche oder pädagogische Vorkenntnisse sind für dieses 
Ehrenamt nicht notwendig. 

 

 
 

FFrreeiiww..  FFeeuueerrwweehhrr  EEbbeerrhhaarrddzzeellll  

 

 
 

MMiitttteeiilluunnggeenn  aannddeerreerr  BBeehhöörrddeenn  

http://www.eberhardzell.de/
mailto:eva.rechsteiner@biberach.de
mailto:peter.werner@biberach.de
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Der Pflegestützpunkt Landkreis Biberach lädt ein:   

Online-Vortrag zum Thema „Pflegegrad bean-
tragen – gut vorbereitet zur Begutachtung“  
Der Weg zum Pflegegrad ist oft mit vielen Fragen ver-
bunden: Wann und wie beantrage ich einen Pflege-
grad? Wie läuft die Begutachtung durch den Medizini-
schen Dienst ab? Welche Unterlagen sind wichtig? 
Wie kann ich mich oder meine Angehörigen optimal 
vorbereiten? In einem Online-Vortrag zum Thema 
„Pflegegrad beantragen – gut vorbereitet zur Begut-
achtung“ vermitteln Daniela Belaroui und Petra Hybner 
vom Pflegestützpunkt am Dienstag, 24. Februar um  
17 Uhr Tipps und praktische Beispiele aus der Bera-
tungspraxis. Im Vortrag erfahren die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer, wie sie den Begutachtungstermin gut 
vorbereitet und selbstbewusst meistern können.  
Anmeldung unter https://eveeno.com/Pflegegrad-
beantragen-gute-Vorbereitung   
 
 
 
 

 
 

05.02.2026 

Neufassung des Mittelstandsförderungsge-
setzes beschlossen – Starkes Bekenntnis zum 
Mittelstand in Baden-Württemberg  
 

Der Landtag von Baden-Württemberg hat in seiner 
gestrigen Plenarsitzung die Neufassung des Mittel-
standsförderungsgesetzes (MFG) beschlossen. Damit 
wird die gesetzliche Grundlage für die Förderung der 
mittelständischen Wirtschaft in Baden-Württemberg 
modernisiert und an aktuelle Rahmenbedingungen 
und Herausforderungen angepasst.  
„Die kleinen und mittleren Unternehmen sind ein ent-
scheidender Träger von Wachstum, Beschäftigung 
und regionaler Wertschöpfung im Land. Mit der Neu-
fassung des Mittelstandsförderungsgesetzes stellen 
wir die Weichen, damit wir die kleinen und mittleren 
Unternehmen auch künftig wirksam unterstützen kön-
nen“, sagte Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut, Ministerin für 
Wirtschaft, Arbeit und Tourismus am Rande der gest-
rigen Plenarsitzung (4. Februar).  
 

Neue Förderziele  
Als eine wesentliche Neuerung werden in das MFG 
zusätzliche Förderziele aufgenommen, die seit der 
letzten Novellierung im Jahr 2000 an Bedeutung und 
Dynamik gewonnen haben:  
 

• Die Stärkung der Unternehmen bei der Sicherung 
des Bedarfs an Fach- und Arbeitskräften.  

• Die Stärkung der beruflichen Bildung und der 
Gleichwertigkeit von beruflicher und akademischer 
Bildung.  

• Die Förderung der Innovationsfähigkeit der mittel-
ständischen Wirtschaft.  

 
• Die Unterstützung der Unternehmen bei der Digitali-

sierung, auf dem Weg zur Klimaneutralität und beim 
nachhaltigen Wirtschaften.  

• Die Stärkung der Fähigkeit der kleinen und mittleren 
Unternehmen (KMU), Arbeits- und Ausbildungsplät-
ze zu sichern und zu schaffen.  

 

Mehr „Beinfreiheit“ für den Mittelstand 
„Die Verankerung des Bürokratieabbaus – als einen 
zentralen Ansatzpunkt zur Steigerung der Wettbe-
werbsfähigkeit unserer kleinen und mittleren Unter-
nehmen – in der Neufassung des MFG hatte für mich 
als Wirtschaftsministerin oberste Priorität“, betonte die 
Ministerin. „Hierfür haben wir einen neuen Paragrafen 
geschaffen.“ Danach sollen beispielsweise Rechtsvor-
schriften, die den Mittelstand belasten, regelmäßig auf 
ihre Notwendigkeit und die Möglichkeit einer zeitlichen 
Befristung überprüft werden. Des Weiteren sieht der 
Gesetzesentwurf nun einen grundsätzlichen Verzicht 
auf sogenanntes „Gold-Plating“ vor.  
 

Straffung der vergaberechtlichen Bestimmungen  
Eine weitere grundlegende Veränderung ist die Straf-
fung der Bestimmungen zur Vergabe öffentlicher Auf-
träge. Zuvor enthaltene Dopplungen zum ohnehin 
geltenden und anzuwendenden Vergaberecht wurden 
aus dem MFG gestrichen. Das Gesetz wird damit an 
dieser Stelle über-sichtlicher, verständlicher und an-
wenderfreundlicher.  
 

Auftrag aus dem Koalitionsvertrag  
Die Novellierung des MFG ist ein zentrales wirt-
schaftspolitisches Anliegen aus dem Koalitionsvertrag 
der Landesregierung. Impulse für den Regierungsent-
wurf haben sich unter anderem aus dem Gutachten 
„Masterplan Mittelstand Baden-Württemberg“ ergeben. 
Im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens wurden im 
Sommer 2025 zudem 15 Verbände und Organisatio-
nen der baden-württembergischen Wirtschaft angehört 
– elf davon haben eine Stellungnahme abgegeben. 
Der Gesetzentwurf wurde darin im Wesentlichen be-
grüßt. Am 10. Dezember 2025 wurde der Regierungs-
entwurf erstmals in den Landtag eingebracht und am 
4. Februar 2026 in zweiter Lesung abschließend bera-
ten. Das Gesetz soll zeitnah in Kraft treten. Es ersetzt 
dann das Gesetz zur Mittelstandsförderung vom 19. 
Dezember 2000.  
 

Bedeutung des Mittelstandsförderungsgesetzes  
Auf Basis des MFG förderte zuletzt allein das Wirt-
schaftsministerium die Wettbewerbsfähigkeit des Mit-
telstands mit jährlich über 200 Millionen Euro. Die 
Mittel fließen unter anderem in die berufliche Aus- und 
Weiterbildung und die Fachkräftesicherung, es werden 
Existenzgründungen und Unternehmensnachfolgen 
sowie zahlreiche Programme der Digitalisierungs- und 
Innovationsförderung unterstützt. Ein weiterer wesent-
licher Aspekt ist die Mittelstandsfinanzierung, die über 
verschiedene Angebote von L-Bank, Bürgschaftsbank 
und Mittelständische Beteiligungsgesellschaft (MBG) 
realisiert wird. Darüber hinaus wird die Transformation 
der Wirtschaft beispielweise über die branchenüber-
greifende Förderung von Unternehmensberatungen  

https://eveeno.com/Pflegegrad-beantragen-gute-Vorbereitung
https://eveeno.com/Pflegegrad-beantragen-gute-Vorbereitung
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und mit diversen branchenspezifischen Förderpro-
grammen unterstützt, wie unter anderem die Initiative 
Handel 2030, Horizont Handwerk oder die Tourismus-
finanzierung Plus.  
 
 
 

Schwäbischer Heimatbund und Sparkassen  

belohnen Pflege und Entwicklung von  
Kulturlandschaften 
Privatpersonen, Vereine und Initiativen, die sich in 
Württemberg vorbildlich um den Erhalt traditioneller 
Landschaftsformen kümmern, können sich um den 
Kulturlandschaftspreis 2026 bewerben. Einsendun-
gen sind bis zum 30. April möglich. 
„Kulturlandschaften sind ein wichtiger Teil der Kultur-
geschichte unseres Landes in all ihrer Vielfalt. Sie sind 
Zeichen für den bewussten und nachhaltigen Umgang 
mit den Ressourcen. Sie stiften Identität und sind Teil 
unserer Heimat. Alle, die sich um ihren Erhalt sorgen, 
sind Vorbilder und verdienen öffentliche Anerken-
nung“, erläutert Dr. Bernd Langner, Geschäftsführer 
des Schwäbischen Heimatbundes, die Intention des 
Preises. Besonderes Augenmerk richtet die Jury auf 
die Verbindung traditioneller Bewirtschaftungsformen 
mit innovativen Ideen, zum Beispiel zur Vermarktung 
der Produkte und zur Öffentlichkeitsarbeit. Im Fokus 
stehen aber auch Streuobstwiesen, Weinberge in 
Steillagen oder beweidete Wacholderheiden. 
Das Preisgeld stellen die Sparkassen-Finanzgruppe 
Baden-Württemberg sowie die Sparkassenstiftung 
Umweltschutz zur Verfügung. Der seit 1991 vergebene 
Kulturlandschaftspreis zeichnet Privatleute, Vereine 
und ehrenamtliche Initiativen aus, die sich seit min-
destens drei Jahren engagieren. Der traditionelle  
Jugend-Kulturlandschaftspreis ist seit 10 Jahren 
einer der drei Hauptpreise, die mit jeweils 1.500 Euro 
dotiert sind. Bewerben können sich Teilnehmer aus 
dem Vereinsgebiet des Schwäbischen Heimatbundes, 
also den ehemals württembergischen oder hohenzolle-
rischen Teilen des Landes sowie einigen angrenzen-
den Gebieten.  
Ein zusätzlicher, mit 500 Euro belohnter Sonderpreis 
Kleindenkmale würdigt die Dokumentation, Sicherung 
und Restaurierung von Kleindenkmalen. Dazu können 
Gedenksteine, steinerne Ruhebänke, Feld- und Wege-
kreuze, Bachbrücken, Trockenmauern sowie Wegwei-
ser oder Feldunterstände gehören. Preiswürdig kann 
auch die inhaltliche Aufbereitung in Gestalt eines Bu-
ches sein. 
Annahmeschluss für ausschließlich schriftliche Bewer-
bungen im Format DIN A4 ist der 30. April 2026.  
Kostenlose Broschüren mit den Teilnahmebedingun-
gen sind unter www.kulturlandschaftspreis.de, beim 
Schwäbischen Heimatbund in Stuttgart sowie bei allen 
württembergischen Sparkassen erhältlich. Die Verlei-
hung findet im Herbst 2026 im Rahmen einer öffent-
lichen Veranstaltung statt. 
 

 
 
 

Im Notfall erreichen Sie 
Wassermeister (Frischwasser) Tel. 07355 930048 

Klärwärter Rösch (Abwasser) Tel. 0151 16724324 
 

 

Defibrillatoren 

Standorte in der Gemeinde Eberhardzell:  
⬧ Eberhardzell 
 - Hallenbad, Schulstr. 8, Eingang außen 
 - Seniorenzentrum Josefspark, Fischbacher Str. 11,  

innen, Zugang während der Öffnungszeiten  
 - Sport-/ Musikerheim, Fischbacher Straße, außen 
⬧ Füramoos: Feuerwehrgerätehaus/ DRK-Garage,  

Biberacher Str. 18, außen 
⬧ Mühlhausen: Turnhalle, Hummertsrieder Str. 10,  
 außen  
⬧ Hummertsried: GrünTeam, Ampfelbronner Str. 2, 
 außen  
⬧ Oberessendorf: Dorfgemeinschaftshaus,  

Zugang Mittishauser Straße, außen  
 

 

Organisierte Nachbarschaftshilfe 
der Seelsorgeeinheit Eberhardzell 07355 9324898 
oder mobil (Einsatzleiterin M. Kulil) 0176 89462541 
 

 

NOTRUFE im Landkreis Biberach 
 

Rettungsdienst/ Notarzt 112 
Feuerwehr 112 
Polizei 110 
Krankentransporte 07351 19222 
Zahnärztlicher Notfalldienst 0761 12012000 
Kinder-/ Ärztlicher Notdienst 116117 
 

docdirekt.de — digitale Anlaufstelle der 116117 
Unter www.docdirekt.de bekommen Patienten kosten-
los und digital eine medizinische Ersteinschätzung 
und Handlungsempfehlung. Wird eine Videosprech-
stunde empfohlen, kann direkt zu einer telemedi-
zinischen Beratung vermittelt werden. 
 

 

Lebensbegleitung bis zuletzt 
Ambulante Hospizgruppe Biberach 
Einsatzleitung 0170 488 99 29 
E-Mail hospizgruppe-biberach@t-online.de 
Homepage www.ambulante-hospizgruppe-biberach.de 
 

 

Bahnhofsmission Aulendorf 
Bahnhof 1, 88326 Aulendorf Tel. 07525 7510 
Fax 07525 924934,  Aulendorf@bahnhofsmission.de 
Dienstzeiten der Bahnhofsmission:  
 Montag bis Freitag 8:45 bis 17:00 Uhr 
 samstags geschlossen 
 

Bahnhofsmission Biberach 
Bahnhof Gleis 1, 88400 Biberach Tel. 07351 3400663 
 biberach@bahnhofsmission.de 
Dienstzeiten der Bahnhofsmission: 
 Montag bis Donnerstag 9:00 bis 14:00 Uhr, 
 Freitag 8:00 bis 17:00 Uhr, 
 Samstag 9:00 bis 13:00 Uhr. 
 

http://www.kulturlandschaftspreis.de/
http://www.docdirekt.de/
mailto:hospizgruppe-biberach@t-online.de
http://www.ambulante-hospizgruppe-biberach.de/
mailto:Aulendorf@bahnhofsmission.de
mailto:biberach@bahnhofsmission.de


 Nr. 08 vom 19. Februar 2026 - 10 - 
 

 

 
 

 
 
 

NNaarrrreennzzuunnfftt  „„ZZeelllleerr    

sscchhwwaarrzzee  KKaattzz““  ee..VV..  
 

„Zeller Schwarze Katz“: Mitglieder für  
herausragendes Engagement geehrt 

Beim Zunftmeisterempfang in Eberhardzell sind 
verdiente Mitglieder der Narrenzunft „Zeller 
Schwarze Katz“ geehrt worden. Josef Baier, Hilde 
Baier und Sandra Kohler erhielten den Ehrenhäs-
orden Silberkranz, Hubert Renner den Verdienst-
orden – allesamt Auszeichnungen des Alemanni-
schen Narrenrings (ANR). 
 

Auf rund drei Jahrzehnte ehrenamtliches Engagement 
in der Narrenzunft konnte Jürgen Hanser, Oberzunft-
meister der Region Allgäu beim ANR, bei der Laudatio 
für Hubert Renner zurückblicken. 1994 in die Narren-
zunft eingetreten, war Renner von 1997 bis 2004 zu-
nächst Mitglied im Hexenrat, von 2002 bis 2004 au-
ßerdem zweiter Hexenmeister. 1999 wurde er in den 
Zunftrat gewählt, dem er auch 27 Jahre später noch 
angehört. Dort ist Renner, der die Narrenzunft bereits 
zweimal als Präsident durch die Fasnet führte, für die 
Gestattungen aller Narrenzunft-Veranstaltungen eben-
so verantwortlich wie für die Organisation der Bewir-
tungsstände am Eberhardzeller Narrensprung und das 
Zunft-Zelt am Stachus. Komplettiert wird sein ehren-
amtliches Engagement durch den Vorsitz im Förder-
verein der Narrenzunft und die Organisation der Bus-
fahrten für auswärtige Umzüge, bei denen Renner oft 
auch selbst als Busfahrer im Einsatz ist. „Hubbe ist 
immer zur Stelle, wenn eine helfende Hand benötigt 
wird“, fasste Jürgen Hanser zusammen und überreich-
te Renner den ANR-Verdienstorden.  
 

Sandra Kohler wurde für ihre 19-jährige Tätigkeit im 
Hexenrat mit dem Ehrenhäsorden Silberkranz ausge-
zeichnet. Nach ihren Anfängen bei der Hanselgilde, 
der Kindergarde und der Präsidentengarde trat sie 
1993 in die Hexengilde ein, 2005 folgte die Wahl in 
den Hexenrat. Diesem gehörte Kohler bis 2024 an. 
Jürgen Hanser würdigte bei seiner Laudatio Kohlers 
Einsätze beim Kassieren am Umzug und dem Hallen-
abbau, für die Ausstattung der Hexen mit den passen-
den Klamotten ist sie bis heute verantwortlich. „Das 
Brauchtum steht bei dir an oberster Stelle“, sagte der 
Oberzunftmeister der Region Allgäu. 
 

Auch Josef und Hilde Baier wurde der Ehrenhäsorden 
Silberkranz überreicht. Beide sind seit 30 Jahren Mit-
glied in der Hanselgilde, Josef Baier war überdies von 
1999 bis 2013 Ausschussmitglied. Der Hanselstand 
am Eberhardzeller Umzug trägt die Handschrift der 
Baiers, Josef Baier ist die Konstante hinter dem Grill.  

 
Hilde Baier kümmert sich darüber hinaus seit vielen 
Jahren um die Brezelstäbe der Hanselgilde für die 
Umzüge. „Mehr Eberhardzeller Hansel als ihr beide es 
seid, geht nicht“, würdigte Jürgen Fiedler, Mitglied im 
Ordenskapitel des ANR, das Engagement der Baiers.  
 

 
Die geehrten Mitglieder mit Vertretern der Narrenzunft 
und des ANR. Foto: Grathwohl Fotografie 
 

 
 
 

  
 

BBrraauucchhttuummssvveerreeiinn    

HHuummmmeerrttssrriieeddeerr  FFaassnneett  ee..VV..    
 

Dankeschön für die Mithilfe und  
Unterstützung bei der Hummertsrieder Fasnet  

Wir bedanken uns bei allen, die bei Auf- und Abbau, 
Durchführung des Umzuges und bei der Bewirtung 
tatkräftig mitgeschafft haben.  
 

Ein herzliches Dankeschön auch für die Bereitstellung 
von Maschinen und Gerätschaften sowie für das  
Backen der leckeren Kuchen und süßen Stückle.  
 

So wurde die Hummertsrieder Fasnet 2026 wieder 
einmal zu einem rundum gelungenen und unvergess-
lichen Tag.  
 
Die Vorstandschaft 
 

 

 

 

 
 

VVeerreeiinnss--NNaacchhrriicchhtteenn  
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BBlluuttrreeiitteerrggrruuppppee  OObbeerreesssseennddoorrff  
 

Am Samstag, den 21.02.2026 findet im  
Dorfgemeinschaftshaus in Oberessendorf um  

20:00 Uhr die ordentliche Generalversammlung 
der Blutreitergruppe Oberessendorf statt.  
 

Tagesordnung:  

1. Begrüßung  
2. Totenehrung  
3. Bericht des Vorsitzenden  
4. Bericht der Schriftführerin  
5. Bericht des Gruppenführers  
6. Bericht des Kassiers  
7. Entlastung der Vorstandschaft  
8. Wahlen  
9. Termine und Veranstaltungen  

10. Verschiedenes  
 
Hierzu sind alle aktiven und passiven Mitglieder,  
Ortschafts - und Gemeinderäte, Vertreter der örtlichen  
Vereine, sowie Freunde und Gönner der Blutreiter-
gruppe herzlich eingeladen.  
 
Die Vorstandschaft 
 
 
 

 
 

SScchhwwääbbiisscchheerr  AAllbbvveerreeiinn      

EEbbeerrhhaarrddzzeellll  
125 Jahre 1901 - 1926 

 
Generalversammlung 

Am Sonntag, den 22. Februar 2026 um 14:30 Uhr 
findet im Schützenhaus Eberhardzell unsere Gene-
ralversammlung statt. 
 

• Begrüßung und Eröffnung 

• Jahresrückblick 

• Bericht des Kassierers 

• Bericht der Fachwarte 

• Entlastung der Vorstandschaft 

• Ehrungen 

• Wahlen 
 

Es würde uns freuen, wenn wir bei der Versammlung 
und dem gemeinsamen Kaffee trinken, viele Mitglieder 
und Freunde des Schwäbischen Albvereins begrüßen 
dürfen, da dies auch die Verbundenheit mit der Orts-
gruppe Eberhardzell widerspiegelt. 
Als Abschluss der Versammlung werden wir noch 
einen Film von Albert Kiebler über das Wanderjahr 
2025 anschauen. 

 
 
Vorschau: 
15. März 2026: Wanderung durch den Achtobel  
 bei Owingen 
27. März 2026:  Frühjahrsputz an der Wanderhütte 
06. April 2026: Osterwanderung 
 
 
 

 
 

MMuussiikkvveerreeiinn    

EEbbeerrhhaarrddzzeellll  ee..VV..  

 
Einladung zur Generalversammlung 

am Samstag, 21.02.2026 
im Musikerheim Eberhardzell. 

 
FÖRDERVEREIN MUSIKVEREIN EBERHARDZELL E.V. 

Beginn: 19:00 Uhr 

Tagesordnung 

- Begrüßung und Bericht der 1. Vorsitzenden 
- Bericht des Schriftführers 
- Bericht des Kassiers 
- Bericht der Kassenprüfer 
- Entlastung der Vorstandschaft 
- Sonstiges 

 
MUSIKVEREIN EBERHARDZELL E. V. 

Beginn: 20:00 Uhr 

Tagesordnung 

- Begrüßung und Bericht der 1. Vorsitzenden 
- Bericht des Dirigenten 
- Bericht der Jugendvertretung 
- Bericht des Kassiers 
- Bericht der Kassenprüfer 
- Rückblick auf das Jahr 2025 
- Entlastung der Vorstandschaft 
- Wahlen 
- Sonstiges 

 
Hierzu möchten wir alle aktiven und passiven Mitglie-
der, unsere Ehrenmitglieder und die Vorstände und 
Vertreter der örtlichen Vereine herzlich einladen. 
 
 

 

IIsstt  IIhhrree  HHaauussnnuummmmeerr  

gguutt  eerrkkeennnnbbaarr??  
 

Ihre Hausnummer sollte deutlich und gut  
sichtbar neben dem Gebäudeeingang  

platziert sein. 
Im Notfall kann das entscheidend für 
rasche HILFE durch den ARZT oder 

den Rettungsdienst sein! 
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MMuussiikkvveerreeiinn    

FFüürraammooooss  

 
Förderverein des Musikvereins Füramoos e. V. 
 

Einladung zur Jahreshauptversammlung 

Am Freitag, den 20. Februar 2026, findet um  
19:00 Uhr im Gebhard-Müller-Haus unsere  
ordentliche Jahreshauptversammlung statt. 
 

Tagesordnung: 

1. Protokollbekanntgabe 
2. Bericht des Vorstandes 
3. Bericht des Kassiers 
4. Bericht der Kassenprüfer 
5. Entlastung der Vorstandschaft 
6. Wahlen gemäß Satzung 
7. Wünsche und Anträge 
8. Verschiedenes 
 

Zur Jahreshauptversammlung sind alle Mitglieder des 
Fördervereins herzlich eingeladen.  
 
Die Vorstandschaft 
 
 
Musikverein Füramoos e. V. 
 

Einladung zur Jahreshauptversammlung 

Am Freitag, den 20. Februar 2026, findet um  
20:00 Uhr im Gebhard-Müller-Haus unsere  
ordentliche Jahreshauptversammlung statt. 
 

Tagesordnung: 

1. Protokollbekanntgabe 
2. Bericht des Vorstandes 
3. Bericht des Chronisten 
4. Bericht des Kassiers 
5. Bericht des Dirigenten 
6. Bericht des Jugendleiters 
7. Bericht der Kassenprüfer 
8. Entlastung der Vorstandschaft 
9. Wahlen gemäß Satzung 

10. Grußwort der Gäste 
11. Wünsche und Anträge 
12. Verschiedenes 
 

Zur Jahreshauptversammlung sind alle aktiven und 
fördernden Mitglieder, die Vorstände der örtlichen 
Vereine, die Eltern der in Ausbildung stehenden Kin-
der und Jugendlichen, sowie alle Gönner und Freunde 
des Musikvereins herzlich eingeladen. 
 
Die Vorstandschaft 
 

 

 
 

Einladung zur Jahreshauptversammlung 

Am Freitag, den 27.02.2026 lädt der  
Förderverein des Musikvereins Oberessendorf e.V.  
um 19:30 Uhr zur Jahreshauptversammlung im  
Probelokal in Oberessendorf ein. 
 

Tagesordnung: 

1. Begrüßung durch den Vorsitzenden 
2. Bericht des Vorsitzenden 
3. Bericht der Schriftführerin 
4. Bericht des Kassiers 
5. Bericht der Kassenprüfer 
6. Entlastung der Vorstandschaft  
7. Wahlen 
8. Verschiedenes 
 

Hierzu sind alle aktiven und passiven Mitglieder, Eh-
renmitglieder, Jungmusiker, deren Eltern, sowie 
Freunde und Gönner des Fördervereins recht herzlich 
eingeladen. Herzliche Einladung ergeht auch an alle 
Vertreter der örtlichen Vereine, Ortschafts- und Ge-
meinderäte. 
 

 
 

Einladung zur Jahreshauptversammlung 

Am Freitag, den 27.02.2026 findet die Jahreshaupt-
versammlung des Musikvereins Oberessendorf e.V. 
um 20:00 Uhr im Probelokal in Oberessendorf statt.  
 

Tagesordnung: 

1. Begrüßung durch den Vorsitzenden 
2. Totenehrung 
3. Bericht des Vorsitzenden 
4. Bericht des Dirigenten 
5. Bericht der Schriftführerin 
6. Bericht der Jugendleiterin 
7. Bericht des Kassiers 
8. Bericht der Kassenprüfer 
9. Entlastung der Vorstandschaft 

10. Wahlen 
11. Verschiedenes 
 

Hierzu sind alle aktiven und passiven Mitglieder, Eh-
renmitglieder, Jungmusiker, deren Eltern, sowie 
Freunde und Gönner des Musikvereins recht herzlich 
eingeladen. Herzliche Einladung ergeht auch an alle 
Vertreter der örtlichen Vereine, Ortschafts- und Ge-
meinderäte.  
Über Ihr Interesse am Musikverein Oberessendorf 
freuen wir uns sehr. 
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Verband Kath. Landvolk 
Ortsgruppe Eberhardzell 

 

Einladung zur Mitgliederversammlung 
 

Liebe Mitglieder, sehr geehrte Damen und Herren, 
 

ich lade Sie ganz herzlich zu unserer Mitgliederver-
sammlung ein am  
 

Mittwoch, den 25. Februar 2026 um 20:00 Uhr 
in den Mehrzweckraum der Turn- und Festhalle in  

Mühlhausen, Hummertsrieder Straße. 
 

Folgende Tagesordnung ist geplant: 

1. Begrüßung  
2. Totenehrung 
3. Bericht der 1. Vorsitzenden 
4. Bericht der Schriftführerin 
5. Bericht des Kassiers 
6. Bericht der Kassenprüfer 
7. Aussprache 
8. Entlastung des Vorstandes 
9. Grußworte und Ehrungen von Gruppenmitgliedern 

10. Verschiedenes 
 

Ich würde mich freuen, wenn Sie an der Mitgliederver-
sammlung teilnehmen könnten.  
Auch Nichtmitglieder sowie die Vertreter der örtlichen 
Vereine sind herzlich eingeladen. 
 
Hildegard Heine 
Vorsitzende 
 
 
 

 
 

NNAABBUU  SSüüddlliicchheess  RRiissss--  uunndd  UUmmllaacchhttaall  
 
Einladung zum Monatstreff im Februar 
Die NABU-Ortsgruppe trifft sich diesmal am Mittwoch, 
dem 25. Februar um 19:00 Uhr im TSV-Heim in 
Hochdorf, Bahnhofstraße 123, zum regelmäßigen 
stattfindenden Monatstreff. Es werden aktuelle Natur- 
und Umweltthemen angesprochen, zu denen Sie ger-
ne ihre eigenen Ideen und Anregungen einbringen 
können. Schwerpunktmäßig möchten wir ein paar frei 
zugängliche Informations- und Recherchemöglichkei-
ten im Internet, wie z. B. den LUBW-Kartendienst oder 
das GEO-Portal, das NABU-Netz, die NABU-Termin-
datenbank, Naturgucker.de vorstellen.  
Anmeldung zu unserem Treffen ist nicht erforderlich. 
Im TSV-Heim besteht die Möglichkeit eines kleineren 
Speisenangebotes. Mehr über uns erfahren Sie hier: 
www.NABU-Riss-Umlach.de. Wir laden Sie herzlich 
ein und freuen uns auf viele interessierte Gäste. 

 

 

 
Liebe Mitglieder der Kolpingsfamilie Füramoos,  
 

die geplante Generalversammlung, die für den 
22.02.2026 angesetzt war, muss leider abgesagt und 
auf unbestimmte Zeit verschoben werden. 
 

Grund hierfür ist die aktuell noch nicht abgeschlossene 
Änderung unserer Satzung. Da diese formale Grund-
lage für die Durchführung der Versammlung notwendig 
ist, bitten wir um Verständnis für diesen Schritt.  
 

Sobald die Satzungsänderung final beschlossen und 
alle Voraussetzungen erfüllt sind, werden wir zeitnah 
zu einem neuen Termin einladen. 
 

Vielen Dank für euer Verständnis.  
 
Treu Kolping 

Der Vorstand 
 
 
 

Einladung zur Bezirkswallfahrt 2026 
Auch in diesem Jahr lädt der Kolpingbezirk Biberach 
alle Gemeindemitglieder herzlich zur gemeinsamen 
Bezirkswallfahrt ein. 
 

Bezirkswallfahrt 2026 am Sonntag, 01. März 2026  

Beginn um 14:00 Uhr in Schemmerhofen im Auf-

hofener Käppele 
 

In diesem Jahr steht unsere Wallfahrt unter dem nach-
denklichen und zugleich hoffnungsvollen Leitwort: 
 

„Wandel in Kirche und Gesellschaft  
– Hoffnung und Gottvertrauen in einer  
Welt voller Gewalt“ 
 

Gerade in einer Zeit, in der Unsicherheit, Konflikte und 
schnelle Veränderungen unseren Alltag prägen, möch-
ten wir gemeinsam aufbrechen, um Kraft zu schöpfen, 
Orientierung zu finden und unseren Glauben bewusst 
zu leben. Die Wallfahrt bietet Raum für Stille, Gebet 
und Austausch – und lädt dazu ein, den Blick wieder 
auf das Wesentliche zu richten. 
 

Nach der Andacht sind alle zum gemütlichen Beisam-
mensein bei Kaffee und Kuchen eingeladen.  
 

Die Abfahrt erfolgt wie gewohnt um 13:00 Uhr in der 
Ortsmitte Füramoos. Wir bilden Fahrgemeinschaften 
– wer ein Auto hat und fahren möchte, ist herzlich 
eingeladen. So können wir gemeinsam und unkompli-
ziert aufbrechen. 
 

http://www.nabu-riss-umlach.de/
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KKaatthh..  FFrraauueennbbuunndd    

FFüürraammooooss  

 
Voranzeige: 

Mitgliederversammlung am 28.02.2026,  

um 14:00 Uhr im Gebhard-Müller-Haus 
 

Tagesordnung: 

1. Begrüßung und Eröffnung 
2. Bericht Vorstand „Leitungsteam“ 

2.1. Rückblick auf Vereinsjahr 2025 
2.2. Ausblick:  

„Wie geht es mit unserem Verein weiter?“ 
3. Bericht Schriftführerin 
4. Bericht Kassiererin 
5. Bericht Kassenprüferinnen 
6. Entlastung Kassiererin und Vorstandschaft 
7. Beschlussfassung: Neue Satzung 
 „Zweigverein Eberhardzell-Füramoos“ 
8. Wahlen 
9. Ehrungen 

10. Grußworte, Wünsche und Anträge 
und Bekanntgaben 

 

Zur Mitgliederversammlung sind alle Mitglieder, alle 
Vereinsvorstände der örtlichen Vereine sowie alle 
Frauen, die sich für unseren Verein interessieren herz-
lich eingeladen. 
 
Die Vorstandschaft des Kath. Frauenbundes 
Zweigverein Füramoos 
 
 
 
 
 

FFCC  BBllaauu--WWeeiißß  BBeellllaammoonntt  
 
Ergebnisse 

Herren/ Bezirksfreundschaftsspiel 
 SV Baustetten II - FC Bellamont  0:4 
 
Spielvorschau 

Freitag, 20.02.2026 
Herren/ Bezirksfreundschaftsspiel in Ochsenhausen 
 SGM Mittelbuch II - FC Bellamont 18:15 Uhr  
Samstag, 21.02.2026 
B-Juniorinnen/ Landesfreundschaftsspiel 
 TSV Tettnang - FC Bellamont III 11:30 Uhr  
Sonntag, 22.02.2026 
Frauen/ Landesfreundschaftsspiel 
 FC Ellwangen - FC Bellamont 11:00 Uhr  
 in Ellwangen (Jagst) 
 

 

 
 
 

 

 

Einladung 

zum 

großen Funkenfeuer 

des Förderverein der Feuerwehr Eberhardzell 
und 

der LMB (LängenMooserBude) 
am Samstag, 21.02.2026 

um ca. 18:30 Uhr 
Feldweg zwischen Hühner-Hof Beutel  

und Ziegelhof 
 

 

 

 

 

Die Kinder können vor dem Anzünden an einem 

kleinen Fackelumzug zum Funken teilnehmen. 

Treffpunkt: 18:00 Uhr direkt beim  

Hühner-Hof Beutel 

Fackeln: Werden gestellt 
 

Anschließend: Funkenfest in der  
 LängenMooserBude 

 (Hühner-Hof Beutel) 
 

Anlieferung von Reisig für den Funken: 
Samstag, 21.02.2026 ab 9 Uhr. 

 
Bei Fragen steht Ihnen 

Max Beutel (+49 1522 2846307) 
oder 

Dominik Beller (+49 1512 9679431) 
gerne zur Verfügung. 

 

 
 
 

 Das Parken auf 

 Gehwegen 

 ist verboten! 

 

 
 

VVeerraannssttaallttuunnggeenn  
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Funkenfeuer in Oberessendorf 
 

Die Funkenbuben der Landjugend Oberessendorf 
erwecken dieses Jahr wieder alte Traditionen und 
bauen einen Funken in der Kiesgrube Hetzisweiler. 
 

Dazu darf naturbelassenes, unbehandeltes Holz 
wie Christbäume, Gehölzschnitt oder Baumreisig 
zu folgenden Zeiten angeliefert werden: 

• Freitag, den 20.02.2026 von 14 - 19 Uhr 

• Samstag, den 21.02.2026 von 8 - 11 Uhr 
(Anlieferung am Freitag bevorzugt) 
 

Größere Mengen nur nach telefonischer Verein-
barung (0171/ 4770916). 
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Baby- & Kinderbazar des SV Eberhardzell 
 

Unser Frühjahr- und Sommerbazar findet am 
 

Samstag, 14. März 2026 
von 10:00 – 12:00 Uhr 

 

in der Umlachtalhalle in Eberhardzell statt. 
 

Angeboten werden Bekleidung bis Größe 176,  
Kinderschuhe bis Gr. 42, Spielsachen,  

Kinderfahrzeuge, Kinderwagen, Bücher und  
vieles vieles mehr. 

 

Alle weiteren Informationen und die Anmeldung 
findet Ihr über die Homepage des SV Eberhardzell. 

 

Anmeldung möglich ab 01. Februar 2026 
 

www.sv-eberhardzell.de 
 

Bei Fragen, oder wenn Du uns beim nächsten  
Bazar helfen möchtest sende uns gerne eine  

Mail an babybazar@sv-eberhardzell.de. 
 

Der Erlös geht an die Abteilung Jugend–Fußball  
des SV Eberhardzell. 

 

Es freut sich auf Euch, 
das Bazar-Team und der SV Eberhardzell 

 

 
 
 

 
 

Anmeldung für die Klassenstufe 5  
am Gymnasium Ochsenhausen 
In diesem Jahr können Viertklässler persönlich oder 
schriftlich (per E-Mail bzw. auf dem Postweg) am GO 
angemeldet werden. Die vollständigen Unterlagen 
müssen der Schule bis zum 12. März 2026 vorliegen. 
Eine persönliche Anmeldung ist im Sekretariat des 
Hauptgebäudes zu folgenden Zeiten möglich: Montag, 
09. März 2026 bis Donnerstag 12.  März 2026, jeweils 
von 8 – 12 Uhr und 14 – 17 Uhr. Zur Anmeldung sind 
die der Grundschulempfehlung beigefügten Blätter 1 
und 3 oder 2 und 3 sowie der Nachweis der Masern-
impfung (Impfpass oder Attest über Befreiung von der 
Impfpflicht) vorzulegen. Bei telefonischer oder digitaler  
Anmeldung füllen Sie bitte das Anmeldeformular sowie 
die Einverständniserklärungen aus, die Sie auf unserer 
Homepage www.gymnasium-ochsenhausen.de finden.  

 

Wenn Sie Ihr Kind nicht persönlich anmelden, müssen 
die Blätter 1 und 3 oder 2 und 3 der Grundschulemp-
fehlung im Original bis spätestens 12. März 2026 um 
17 Uhr bei der Schule abgegeben oder eingeworfen 
werden. Für die Eltern von Busfahrschülern gilt: Die 
Fahrkarten beantragen Sie online unter  
www.ding.eu/smk. 
 

Die Realschule Ochsenhausen  
öffnet ihre Türen  
Am 31.01.26 öffnete die RSO ihre Türen, um sich vor-
zustellen und vor allem den 4. Klässlern und ihren 
Eltern die Möglichkeit zu geben, sich ein Bild von der 
Schule, den Fächern und den Lehrkräften zu machen. 
Zu Beginn stellten die Schülersprecherinnen einige der 
vielen tollen Aktionen der SMV vor. Danach betonte 
unser ehemaliger Schüler Gabriel Haas, dass er eine 
wunderschöne Schulzeit hier hatte und die Entschei-
dung für die RSO jederzeit wieder so treffen würde. 
Der Elternbeiratsvorsitzende Herr Claus hob daraufhin 
speziell nochmal hervor, dass an der RSO Schule 
mehr ist als nur Unterricht und sich sowohl Eltern als 
auch Schüler von vielen engagierten Lehrkräften ernst 
genommen fühlen. Einen wichtigen Beitrag für das 
Schulleben leistet zudem Matthias Schmidt, welcher 
die Multimedia-AG leitet und Vorsitzender des Förder-
vereins ist, der in vielerlei Hinsicht Unterstützung für 
Schüler und ihre Familien bietet. Nachdem die zukünf-
tigen 5. Klässler zu einem Schulhausrundgang durch 
die SMV entlassen wurden, listete Frank Eckardt Stär-
ken der RSO auf wie eine enge Zusammenarbeit mit 
Betrieben sowie eine hervorragende Berufsorientie-
rung, unterdurchschnittlicher Unterrichtsausfall mit  
2,2 % der Stunden, eine gute WLAN-Abdeckung im 
gesamten Gebäude und ein starkes Bewegungs- und 
Sportangebot. Er freut sich schon auf die Woche vom 
Montag, 09. März – Donnerstag, 12. März, in welcher 
man die Kinder an der RSO anmelden kann. Für Fra-
gen darf man sich gerne an ihn wenden. Nach dem 
offiziellen Teil im Foyer durften die Eltern mit ihren von 
der SMV zurückgekehrten Kindern dann das Angebot 
der verschiedenen Fächer nutzen, mit den Lehrkräften 
ins Gespräch kommen oder sich bei der vom Eltern-
beirat organisierten Bewirtung verköstigen. 
 

Blasorchester Südwind mit Saxophon-Solist 
Unter Leitung von Paul Jacot (Eislingen) wird das 
Blasorchester Südwind 2 Konzerte aufführen: Sa., 28. 
Februar, 19 Uhr in der Landesakademie/ Bräuhaus-
saal Ochsenhausen und So., 1. März, 17 Uhr in der 
Gemeindehalle Ummendorf. Der Solist Timm Cebulla 
(*1995) stammt aus Laupheim und wird in Four Pic-
tures from New York einen musikalischen Spaziergang 
mit Sopran-, Alt- und Tenorsaxophon durch die ameri-
kanische Metropole unternehmen. Im 3. Satz wird er 
von einer Jazzcombo begleitet (F. Wientges, Piano/ 
Th. Frasch, Kontrabass/ M. Porter, Drum-Set). Cebulla 
studierte in Stuttgart klassisches Saxophon und 
Schulmusik. Mit Saxophon, Klarinette und Querflöte ist 
er an Theaterhäusern Süddeutschlands präsent, ge-
nauso als Lehrer für Saxophon und Klarinette an ver-
schiedenen Musikschulen. Dirigent Jacot studierte in 
München, Hauptfach Trompete und bestand mit  

 

 
 

VVeerraannssttaallttuunnggeenn  iinn  ddeenn    

NNaacchhbbaarrggeemmeeiinnddeenn  

http://www.sv-eberhardzell.de/
mailto:babybazar@sv-eberhardzell.de
https://gymnasium-ochsenhausen.de/kontakt/sekretariate/
https://gymnasium-ochsenhausen.de/kontakt/sekretariate/
https://gymnasium-ochsenhausen.de/wp-content/uploads/2022/02/Anmeldung-gesamt.pdf
https://gymnasium-ochsenhausen.de/wp-content/uploads/2022/02/Anmeldung-gesamt.pdf
http://www.gymnasium-ochsenhausen.de/
http://www.ding.eu/smk
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höchster Auszeichnung. Er spielte u. a. im Sympho-
nieorchester des Bayer. Rundfunks unter Lorin 
Maazel. Er ist Städtischer Musikdirektor in Wernau, 
leitet die Schwäbische Bläserphilharmonie und ist bei 
der Württ. Philharmonie Reutlingen angestellt. Im Pro-
gramm sind Persistence (Saucedo), Dance Move-
ments (Sparke), sowie Four Pictures from New York 
(Molinelli/ Braun) und Symphonic Dances from West 
Side Story (Bernstein/Lavender). Weitere Infos: 
www.bo-suedwind.de  

 

Dringend: Gastfamilien für Schüler  
aus Mexiko und Brasilien gesucht 
Die DJO – Deutsche Jugend in Europa sucht nette 
Gastfamilien für Jugendliche (14 – 16 Jahre): Mexiko 
(Guadalajara): 29.03. – 15.06.2026, Brasilien (Porto 
Alegre): 21.06. – 21.07.2026, Brasilien (Ivoti): 21.06. – 
11.07.2026. Ein Gegenbesuch ist möglich. Kontakt: 
DJO – Deutsche Jugend in Europa e.V., Schloss-
straße 92, 70176 Stuttgart, 0711-6586533,  
gsp@djobw.de, www.gastschuelerprogramm.de 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

AAnnzzeeiiggeenn  

http://www.bo-suedwind.de/
mailto:gsp@djobw.de
http://www.gastschuelerprogramm.de/


 Nr. 08 vom 19. Februar 2026 - 18 - 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
  

IIMMPPRREESSSSUUMM  
 

Herausgeber: Öffnungszeiten Rathaus: 
Gemeinde Eberhardzell Mo.-Fr.: 08:00-12:00 Uhr 
Burgstraße 2 Mo.: 14:00-17:00 Uhr 
88436 Eberhardzell Mi.: 14:00-18:00 Uhr 
Tel. 07355 9300-0 Termine nach telef. Vereinbarung 
 

Verantwortlich für den amtlichen Teil: 
Bürgermeister Guntram Grabherr,  
Burgstr. 2, 88436 Eberhardzell 
 

Verantwortlich für den nichtamtlichen Teil: 
Die jeweiligen gesetzlichen Vertreter der mitteilenden 
Organisationen, Kirchen und Vereine 
 

Verantwortlich für den Anzeigenteil: 
Der jeweilige Auftraggeber 
 

Druck:  
Gemeinde Eberhardzell, Burgstraße 2, 88436 Eberhardzell 
 

Schicken Sie uns Ihre Nachricht oder Anzeige: 
mitteilungsblatt@eberhardzell.de  
 

Redaktionsschluss: Montag, 24:00Uhr 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

Frühjahrsmarkt 
 

Eine günstige Einkaufsgelegenheit für gut erhaltene 
Gebrauchtkleidung. Der Förderverein „Hilfe von 
Mensch zu Mensch, Laupheim “ führt in den Räumen 
der Sammelzentrale Aktion Hoffnung, Fockestr. 23/1, 
88471 Laupheim (Industriegebiet Süd) am 
 

Donnerstag, 05. März 2026 von 16.00 bis 20.00 Uhr 
Freitag, 06. März 2026 von 14.00 bis 18.00 Uhr 

mit Trendy-Shop 
Samstag, 07. März 2026 von 09.30 bis 12.30 Uhr 

 

wieder einen Frühjahrsmarkt durch. 
 

Neben unserem reichhaltigen Angebot an hochwerti-
ger Second-Hand-Bekleidung, Taschen und Schuhen 
finden Sie Accessoires für die Frühjahr- und Sommer-
saison. Mit diesem Markt nutzen Sie eine umwelt-
freundliche Chance, die Kleidung nochmals in unseren 
Verbraucherkreislauf zu bringen und mit dem Erlös 
Projekte der Entwicklungshilfe in bedürftigen Regionen 
zu unterstützen. Kommen Sie vorbei und helfen Sie 
uns – wir freuen uns auf Sie! 
 

Voranzeige Altpapier- und Kleiderspende 
 

am Samstag, 21. März 2026 
von 09:00 Uhr bis 11:00 Uhr 

 

Sie können Ihre Spenden an folgenden 
Sammelorten abgeben: 

 

In Eberhardzell: Pfarrhaus, Hauptstraße 2  
In Füramoos: Beim alten Feuerwehrhaus, 
 Zellertalstraße 4 
In Mühlhausen: Kath. Gemeindehaus, 
 Hummertsrieder Straße 11 
In Oberessendorf: Turn- und Festhalle, Kronenstr. 25 
 

 

Was Sie bei uns abgeben können: 
 

- Altpapier (nur Haushaltspapier: Zeitungen, Illustrierte, 
  Prospekte, Kataloge. Die Papierpakete nicht mit 
  Klebeband verschließen)  
- gut erhaltene Kleidung und Textilien jeder Art  
- Baby-Kleidung, Unterwäsche  
- Federbetten, Decken, Bettwäsche  
- gut erhaltene Schuhe  
- Gardinen und Vorhänge 
 

Spenden Sie Ihre Altkleider und Ihr Altpapier  
für den guten Zweck. 

Herzlichen Dank! 

 

Kirchliche Nachrichten   

mailto:mitteilungsblatt@eberhardzell.de
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 „Was man tief in seinem Herzen besitzt, 
kann man nicht durch den Tod verlieren“ 

(Johann Wolfgang von Goethe) 

 

Gedenkgottesdienst 
 

Donnerstag, 26. Februar 2026 
um 19.00 Uhr in St.Maria Eberhardzell 

 

 

 
 
Sonntag, 22.02. - 1.Fastensonntag 
08:45 Uhr Eucharistiefeier   
 + Walburga Weiland (JT) 

Lektor(in): A.Angelstein 
Ministranten: Louis, Lukas, Lotta,  
Felix, Maximilian 

Montag, 23.02. 
20:00 Uhr Treffen der Erstkommunion-Gruppen-
  leiterinnen im Pfarrhaus 
Dienstag, 24.02. 
10:30 Uhr Wort-Gottes-Feier im Josefspark 
19:00 Uhr Eucharistiefeier 
Donnerstag, 26.02. 
08:00 Uhr Schülergottesdienst für Klasse 3+4 
19:00 Uhr Gedenkgottesdienst für die Verstorbe-
  nen der Seelsorgeeinheit in der  
  Kirche, anschließend besteht die  
  Möglichkeit zum Beisammensein im 
  Pfarrsaal 
 

Auslegung der Jahresrechnung 
Die Kirchenpflegerechnung 2023 für die Kirchenge-
meinde St.Maria Mater Dolorosa wurde vom Kirchen-
gemeinderat am 04.02.2026 festgestellt. Sie liegen in 
der Zeit vom 23.02.2026-09.03.2026 im Kath. Verwal-
tungszentrum der Diözese Rottenburg-Stuttgart in 
Biberach, Kolpingstr. 43 (Tel.Nr. 07351-8095-300) zur 
Einsichtnahme durch die Kirchengemeindemitglieder 
auf. Es empfiehlt sich eine vorherige telefonische Kon-
taktaufnahme. 

 

 
 
Freitag, 20.02. 
16:30 Uhr Mini-Sitzung im Gebhard-Müller-Haus 
  Rosenkranz/Eucharistiefeier am 
  Abend entfällt. 
Samstag, 21.02. 
09:00 Uhr Treffen der Kirchengemeinderäte zur 
  Jahresplanung im GMH 
Sonntag, 22.02. - 1.Fastensonntag 
10:15 Uhr Eucharistiefeier 

Lektor(in): M.Merk 
Minis: Marie, Romy, Timo, Lena 

Freitag, 27.02. 
16:30 Uhr Ministunde 
18:30 Uhr Rosenkranz 
19:00 Uhr Eucharistiefeier 
 

KOMM GEH MIT  

Wir gestalten einen Fastenweg. 

Gerne dürft ihr dazu in der Kirche  
in Füramoos ab dem 14.02.26 eine  
Basteltüte abholen. Mit den gebastelten Werken kön-
nen wir den Fastenweg Schritt für Schritt gestalten und 
gemeinsam auf das Osterfest zugehen. Zusätzlich gibt 
es einen Fastenweg für Zuhause. 
 

Einfach in der Kirche abholen und mitmachen! 
 

Wir freuen uns auf euch. Der Kirchengemeinderat  
 

 
 
Samstag, 21.02. 
19:00 Uhr Vorabendmesse v. 1.Fastensonntag 

Lektor(in): M.Merk 
Ministranten: Lorenz, Linus, Moritz,  
Simon, David 

Mittwoch, 25.02. 
18:30 Uhr Rosenkranz  
19:00 Uhr Eucharistiefeier 
 

 
 
Sonntag, 22.02. - 1.Fastensonntag 

Kein Gottesdienst 
Mittwoch, 25.02. 
09:00 Uhr Eucharistiefeier  
Samstag, 28.02. 
19:00 Uhr Vorabendmesse v.2.Fastensonntag 

Lektor(in): S.Wiedenmann 
Ministranten: Jonathan, Aaron,  
Johannes, Franziska 

 
Katholisches Pfarramt, Hauptstraße 2, 88436 Eberhardzell 

E-Mail: StMaria.Eberhardzell@drs.de  
Pfarrer Max Wiest, T 07355 91268, E-Mail: Max.Wiest@drs.de 
Öffnungszeiten Pfarrbüro: Mo, Di, Mi, Fr. von 8 bis 12 Uhr und Mi 
von 14 bis 18 Uhr, T 07355 91266 
Diakon i.R. Roland Keinert, T 07355 9343554, Mobil 016099290061 
E-Mail: rolkeinert@t-online.de  
Redaktionsschluss Kirchenanzeiger: montags 11:00 Uhr 
Homepage: http://se-eberhardzell.drs.de 
Nachbarschaftshilfe: Leitung Manuela Kulil Tel. 07355 9324898 
 

tel:073518095300
mailto:StMariaMaterDolorosa.Eberhardzell@drs.de
mailto:Max.Wiest@drs.de
mailto:rolkeinert@t-online.de
http://se-eberhardzell.drs.de/
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Evangelische Kirchengemeinde  
Rund-um-Biberach, Maliweg 9, 88400 Biberach 
 

Gemeindebüro Biberach, Telefon 07351-159420; 
gemeindebuero.biberach@elkw.de  
Homepage www.evangelisch-in-biberach.de 
IBAN: DE11 6545 0070 0000 0030 21 – Bitte  
Spendenzweck angeben! 
 
Wochenspruch: Dazu ist erschienen der Sohn  
Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. 

1. Johannes 3, 8b 
 
Sonntag, 22. Februar 2026 
09:30 Uhr, Attenweiler, Gottesdienst,  
 Pfarrerin Traversari 
10:30 Uhr, Versöhnungskirche, Gottesdienst,  
 Prädikantin Schäffer 
11:00 Uhr, Stadtpfarrkirche, Ökum. ACK-Gottes- 
 dienst anlässl. des Ukrainekriegs,  
 Pfarrer Wruck, Dekan Ruf, Pastor  
 Ehrhardt 
11:00 Uhr, Warthausen, Gottesdienst,  
 Pfarrerin Traversari 
 

Aus der Kirchengemeinde Rund-um-Biberach 
 

Am Samstag, 21. Februar 
2026 öffnet wieder das 
Repair-Café in der Ver-

söhnungskirche Ummendorf ab 14:00 Uhr. Es werden 
kaputte Gegenstände, defekte Geräte, Haushalts-
sachen u. a. mitgebracht und mit den Experten ge-
meinsam repariert. Auch Änderungen an Kleidung und 
Wäsche o. ä. können von unseren Näherinnen vorge-
nommen werden. Für die Wartezeit wird Kaffee und 
Kuchen angeboten. Für Kuchenspenden sind wir 
dankbar – bitte melden Sie sich dann kurz unter Tele-
fon 07351-302680; repair-cafe@ummendorf.org. Der 
Erlös geht weiterhin an die Aktion „gut beDacht“. Auch 
Handys werden immer noch gesammelt und dem Re-
cycling zugeführt.  
 

Seniorennachmittage  
Kirchengemeinde Rund-um-Biberach 
Seniorenmittag in Attenweiler 
Am Dienstag, 24. Februar um 14 Uhr treffen sich die 
Seniorinnen und Senioren zu einem gemütlichen 
Nachmittag im Evangelischen Gemeindehaus in At-
tenweiler. 
 

Nachmittag für Ältere 
Auch in der Versöhnungskirche Ummendorf ist am 
Dienstag, 24.02.26 der Nachmittag für Ältere ab 14:30 
Uhr. Die Seniorengruppe des Harmonikaorchesters 
Biberach wird zu Gast sein und uns mit ihrem Spiel 
erfreuen. Für Gespräche und Austausch bleibt immer 
Zeit.  

 
 
Männerkochgruppe  
In der Bonhoefferkirche Biberach, Köhlesrain 10, trifft 
sich wieder die Männerkochgruppe am 27. Februar 
2026 um 17:00 Uhr. Kontakt: Martin Hölzle, Tel. 
07351/ 372054.  
 
 
 
 
 
 
 

Evangelisches 
Pfarramt 

Bad Waldsee 
 
 
Sonntag, 22.02.2026 – Bad Waldsee 
09:30 Uhr Gottesdienst zum Thema: „Gnade in  
 einer gnadenlosen Gesellschaft“ im  
 Evang. Gemeindehaus (Pfrin. Oehme) 
 
 
 
 
 
 

 

 

Katholische 
Kirchengemeinde 

St. Joseph, Mittelbuch 
 

 
Sonntag, 22. Februar 
Mittelbuch: 09:00 Uhr Wortgottesdienst 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

mailto:gemeindebuero.biberach@elkw.de
http://www.evangelisch-in-biberach.de/
mailto:repair-cafe@ummendorf.org

